
 

 

 
 
Absender (Firmenstempel)  
 
 
An die  
Bayerische Kontrollbehörde für  
Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen 
Flessastraße 2 
95326 Kulmbach 
 
  

Bestätigung  
über die Übertragung der lebensmittelrechtlichen Verantwortung auf den/die 
verantwortliche/n Lebensmittelunternehmer/in  

 
 
Die Einreichung dieses Formulars ist nur notwendig, sofern verantwortliche/r 
Lebensmittelunternehmer/in i.S.d. Art. 3 Nr. 3 der VO (EG) Nr. 178/2002 nicht der/die 
Betriebsinhaber/in oder die alleinig vertretungsberechtigte Person ist. Hinsichtlich der Pflichten eines/r 
verantwortlichen Lebensmittelunternehmers/in wird insbesondere auf Art. 17 Abs. 1 der VO (EG) Nr. 
178/2002 verwiesen. 
  
 

 
Herr/Frau _____________________________________________________  
 
übt die Kontrolle über die Anforderungen des Lebensmittelrechts im Betrieb  
 
_____________________________________________________________  
 
umfassend aus.  
 
Er/Sie ist selbstständig dafür verantwortlich, dass diese eingehalten werden. Er/Sie kann 
hierzu unabhängig von Weisungen Dritter Maßnahmen ergreifen und Anweisungen an alle 
Personen im Unternehmen erteilen.  
 
Unterschrift der nach der allgemeinen Vertretungsregelung vertretungsberechtigten Person/en des 
Unternehmens:  
 
_____________________________________            __________________________________  
Name (Druckbuchstaben) und Funktion                       Datum und Unterschrift  
 
_____________________________________            __________________________________  
Name (Druckbuchstaben) und Funktion                       Datum und Unterschrift  
 
_____________________________________            __________________________________  
Name (Druckbuchstaben) und Funktion                       Datum und Unterschrift  
 
_____________________________________            __________________________________  
Name (Druckbuchstaben) und Funktion                       Datum und Unterschrift  
 

 
 

Allgemeine Informationen über die Verarbeitung Ihrer Daten und Ihre Rechte bei der Verarbeitung Ihrer Daten 

können Sie der Datenschutzerklärung auf der Internetseite Ihrer zuständigen Behörde (z. B. Gemeinde, 

Landratsamt, KBLV) entnehmen. Weitere Informationen erhalten Sie bei Bedarf von Ihrem zuständigen 

Sachbearbeiter. 


